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Notare 

RAe 

Behörden 

Justiz 

Bürger und Unternehmen 

Elektronische Kommunikation + 
Rechtsgrundlagen für 
Schriftformersatz: 
§ 130 a ZPO  
§ 174 ZPO 
§ 55 a VwGO 
§ 46 c ArbGG 
§ 65 a SGG 
§ 52 a FGO 
§ 32 a StPO 
§ 110 c OWiG 

Keine Kommunikation  
untereinander möglich! 

Authentifizierte Postfächer (grün) können untereinander und mit Bürgern / Unternehmen kommunizieren, 
nicht-authentifizierte Postfächer (rot) können nur mit authentifizierten Postfächern kommunizieren und nicht auch untereinander. 
Rechtsgrundlage in § 6 Abs. 2 Nr.2 ERVV: Das besondere elektronische Behördenpostfach muss ...für andere Inhaber von besonderen elektronischen Postfächern adressierbar sein.  

EGVP- 
Infrastruktur  

beBPo 

beN 

beA 

Elektronische Kommunikation  
per EGVP 

Elektronische Kommunikation 
 
 

EGVP-Postfächer    

Justiz-Postfächer    * * 

* 

doppelt verschlüsselter Transport (OSCI) +  
sicherer Verzeichnisdienst 



Notare 

RAe 

Behörden 

Justiz 

Bürger und Organisationen 
(Unternehmen, Verbände, Sachverständige, Steuerberater,  
Dolmetscher…) 

Elektronische Kommunikation + 
Rechtsgrundlagen für 
Schriftformersatz: 
§ 130 a ZPO  
§ 174 ZPO 
§ 55 a VwGO 
§ 46 c ArbGG 
§ 65 a SGG 
§ 52 a FGO 
§ 32 a StPO 
§ 110 c OWiG 

Keine Kommunikation  
untereinander möglich! 

können untereinander und mit Inhabern von bEGVP- Postfächern kommunizieren, 
können nur mit authentifizierten Postfächern kommunizieren und nicht auch untereinander. 
Rechtsgrundlage in § 6 Abs. 2 Nr.2 ERVV: Das besondere elektronische Behördenpostfach muss ...für andere Inhaber von besonderen elektronischen Postfächern adressierbar sein. 
Anbindung in Arbeit 
  

EGVP- 
Infrastruktur  

beBPo 

beN 

beA 

Elektronische Kommunikation 
 
 

Justiz-Postfächer    * * 

* 

doppelt verschlüsselter Transport (OSCI) +  
sicherer Verzeichnisdienst 

* 

* 

* 

*   

eBO bzw. Nutzer- und Organisationskonten  
gemäß § 2 Abs.5 OZG*    

Elektronische Kommunikation  
per EGVP 


